
Pr. 403/99 Bundesprüfstelle für 
jugendgefährdende Schriften 

Entscheidung Nr. 4981 vom 09.03.2000 
bekanntgemacht im Bundesanzeiger Nr. 64 vom 31.03.2000 

Antragsteller: Verfahrensbeteiligte: 
Electronic Arts GmbH 

Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften hat in ihrer 
492. Sitzung vom 09. März 2000

an der teilgenommen haben:

- von der Bundesprüfstelle:
Vorsitzende

als Beisitzer der Gruppe: 
Kunst 
Literatur 
Buchhandel 
Verleger 
Träger der freien Jugendhilfe 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
Lehrerschaft 
Kirchem 

Länderbeisitzer: 
Hessen 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen 

Protokollführerin: 
Für den Antragsteller: 
Für den Verfahrensbeteiligten: 

beschlossen: 

Das Computerspiel 
,,Aliens versus Predator" Electronic 
Arts GmbH,.....

wird in die Liste der jugendgefährdenden 
Schriften eingetragen. 

Kennedyallee 105-107. 53175 Bonn. Telefon: 0228/37 66 31 
Postfach 26 01 21 . 53153 Bonn. Telefax: 0228/ 37 90 14 
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Sachverhalt 

Das PC-Windows CD-ROM Computerspiel „Aliens versus Predator" wurde 1999 von der 
Twentieth Century Fox Film Cooperation konzipiert. Die Firma ist auch Inhaberin aller 
Rechte. In der Bundesrepublik Deutschland wird es vertrieben von der Firma Electronic Arts 
GmbH, ......... 

Zur Inbetriebnahme der CD-ROM benötigt man den Pentium MX mit 200_ MHZ, direktX 6, 
direktX-compatible Grafikkarte, direktX-compatibler 3D-Beschleuniger, direktX-compatible 
Soundkarte, 4fach CD-ROM-Laufwerk, 32 l\1B RAM Arbeitsspeicher, 200 MB RAM Fest­
plattenplatz sowie Windows 95/98. 

Die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) hat das Spiel eingestuft mit „nicht unter 18 
Jahren" und hat den Spielinhalt zutreffend wie folgt dargestellt: 
Die gesamte Spielehandlurig ist einfach strukturiert. Es gibt drei Typen von handelnden Figu­
ren (wählbare Seiten), wobei jeweils zwei in den einzelnen Missionen am Spiel als jeweilige 
Gegenparteien beteiligt sind. Dazu zählen die Marines (Menschen), der Predator (intergalakti­
sche Jägerfigur) und die Aliens (außerirdische primitive Fabelwesen). Jeder handeh:1de Typus 
hat ihm eigene Fähigkeiten und Waffen, um den/die Gegner zu vernichten. 
Die Aliens sind extrem schnelle Kämpfer und geschickte Kletterer. Sie bevorzugen im Kampf 
ihre messerscharfen Krallen, gegnerisches Blut spritzt demnach in Strömen. Ihre Körpersäfte 
nutzen sie als alles verätzende Waffe. Der Predator. ist mit seiner Handklinge und dem Speer 
deshalb besonders gefährlich, weil er sich äußerst geschickt und unerkannt an seine Gegner 
heranzoomen kann. Der US-Marine ist nicht so beweglich wie die anderen beiden Typen, 
dafür steht ihm eine ganze Reihe von Waffen zur Auswahl, die kaum einen Spielerwunsch 
offen lassen. Von der „einfachen" Superpistole über Flammeri-, Granaten- oder Raketenwer­
fer bis hin zur Minigun. Zu Beginn kann der Spieler auswählen, in welcher Form er agieren 
und gegen welchen Gegner er kämpfen möchte. Als Handlungsorte existieren unterirdische 
Labyrinthe, verlassene Raumstationen oder fiktive Forschungslabore. 

Der Antragsteller beantragt die Indizierung, weil der Inhalt des Spiels geeignet sei, Kinder 
und Jugendliche sozialethisch zu desorientieren. Zur Begründung führt er aus, dass das ganze 
Spiel aus einer fortlaufenden Gewalt- und Schießorgie bestehe, in der der Spieler fortwährend 
dazu aufgefordert werde, spielerische Gewalt- und Tötungshandlungen vorzunehmen. Andere 
Handlungsalternativen als die Gewalt stünden dem Spieler zur Lösung seiner Aufgaben nicht 
zur Verfügung. 

Die Darstellung der Tötungen im Spielverlauf seien ausführlich grafisch umgesetzt und szena­
risch im Mittelpunkt der Spielhandlung eingebettet. Werde ein computergenerierte Gegner 
getroffen, so spritze das Blut und der Spieler höre ein Stöhnen oder Schreien des getroffenen 
Gegners. Erblicke ein computergesteuerter Marinesoldat seinen Feind, so könne es sein, dass 
dieser schreiend vor Angst davonlaufe und vom Spieler ohne Gegenwehr auch von hinten 
getötet werde könne. In der Rolle des Predators habe der Spieler die Möglichkeit, den gegne­
rischen Marinesoldaten die Köpfe von den Leibern oder einzelne Gliedmaßen vom Körper 
abzutrennen. Der Spieler sehe, wie Blut aus dem Körper spritze. Die Leichen der Gegner 
blieben für kurze Zeit am Boden liegen und könnten noch weiter in Stücke zerlegt werden. 
Stapfe der Spieler mit einer Figur durch eine Blutlache, so sehe man auf dem Boden die blut­
getränkten Fußabdrücke. 

Die Verfahrens_beteiligte wurde form- und fristgerecht davon benachrichtigt, dass über den 
Antrag in der Sitzung vom 09.03.2000 entschieden werden soll. Sie hat sich nicht geäuß�rt. 













8 

eines Objekts sind nach Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts a) die selbstständige künstle­
rische Gestaltung der jugendgefährdenden Passagen und ihre Einbindung in die Konzeption 
des Gesamtwerkes; b) die Eindimensionalität bzw. Vielstufigkeit übermittelter Botschaften, c) 
das Ansehen, das ein Werk in Fachöffentlichkeit und Publikum genießt. 

,,Aliens versus Predator" ist programmiertechnisch als gut gelungen einzustufen. Die Rezen­
sionen, die in etlichen Fachzeitschriften zu finden sind, sprechen für ein mittelmäßig hohes 
Ansehen, dass das Werk bei der Fachöffentlichkeit und im Publikum genießt. 

Was die Vielstufigkeit übermittelter Botschaften anbelangt, so hat das Gremium bereits dar­
auf hingewiesen, dass die Botschaft, die im Wesentlichen vermittelt wird, diejenige ist, dass 
das Töten von Menschen auf besonders brutale Art und Weise zu einem besonderen Spielspaß 
verhilft. Blutige Splatterdarstellungen dieser Art offenbaren eine rücksichtslose, menschen­
verachtende und unbarmherzige Gesinnung, die Vergnügen und Spaß bereiten soll. Der 
,,Kick" rührt vorliegend gerade aus dem Bewußtsein, mit einem ethischen Minimalkonsens, 
nämlich der Unantastbarkeit des menschlichen Lebens, zu brechen und dabei Vergnügen und 
Spielspaß zu empfinden. Nicht Distanzierung von sondern die Identifikation mit diesem 
Normverstoß ist im Spiel angelegt. Ein etwaiger empathischer Mitvollzug der Leiden der Op­
fer ist, da das einzelne gesichts- und charakterlos verbleibende Tötungsobjekt in der Masse 
i,dentischer Klonen förmlich untergeht, ausgeschlossen. Das Spiel hat ein solches Maß an Ju­
gendgefährdung, dass es im oberen Bereich der Skala anzusiedeln ist. Aus dem Grunde ist das 
l2er-Gremium zu der Überzeugung gelangt, dem Jugendschutz den Vorrang vor dem Kunst­
schutz einzuräumen. 

Ein Fall von geringer Bedeutung gemäß § 2 GjS liegt nicht vor. Die Richtung der Entschei­
dung nach§ 2 GjS ist stets in der Weise vorgezeichnet, dass die Listenaufnahme einer ju­
gendgefährdenden Schrift dem Gesetz näher steht als das Absehen von der Aufnahme: Der 
Sinn der Errriessensermächtigung des § 2 GjS besteht darin, der Bundesprüfstelle zu ermögli­
chen, von einer nach der grundsätzlichen Zielsetzung des Gesetzes an sich gebotenen Listen­
aufnahme abzusehen, wenn ihr dies aufgrund besonderer Umstände im Einzelfall -aus­
nahmsweise- angemessen erscheint ( OverwG NRW, Urteil vom 23.05.1996, 20 A 298/94). 
Hinweise auf derartige Umstände lagen dem Gremium nicht vor. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen die Entscheidung kann innerhalb eines Monats ab Zustellung schriftlich oder zu Proto­
koll der Geschäftsstelle beim Verwaltungsgericht Köln, Appellhofplatz 1, 50667 Köln, An­
fechtungsklage erhoben werden. Die vorherige Einlegung eines Widerspruchs entfällt. D1e 
Klage hat keine aufschiebende Wirkung. Sie ist gegen die Bundesrepublik Deutschland, ver­
treten durch die Bundesprüfstelle zu richten(§§ 20 GjS, 42 VwGO). 


